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Informationsfreiheit: Ihr Antrag vom 10. April 2021 „Finanzierung der Luca App“ an 
das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 
FragDenStaat # 217971 
Ihr Schreiben vom 20. April 2022 

 
 

██████ ████  
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20. April 2022. Sie haben sich zur Vermittlung an 
uns gewandt, da Sie der Meinung sind, dass Ihr Antrag auf Zugang zu Informationen 
nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg (LIFG) nicht ord-
nungsgemäß bearbeitet wurde.  
 
Sie stellten mit Schreiben vom 10. April 2021 einen Antrag auf Zugang zu Doku-
mente und E-Mails der Kommunikation zwischen dem Ministerium und den Betrei-
bern der Luca App zur Anbahnung der Landes -Finanzierung in Höhe von 3,7 Mio. 
Euro, siehe: Finanzierung der Luca App - FragDenStaat 
 
Das Sozialministerium verlängerte die Frist der Bearbeitung, da ein umfangreiches 
Drittbeteiligungsverfahren erforderlich sei. Für die Bearbeitung wurden auch Gebüh-
ren in Höhe von 250,- Euro in Aussicht gestellt. Trotz Fristablauf und Nachfrage Ih-
rerseits wurde der Antrag vom Sozialministerium bis dato nicht beantwortet. 
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Für die weiteren Einzelheiten sei an dieser Stelle auf den Schriftverkehr über die 

Plattform FragdenStaat verwiesen. 

 

 

Wir haben dem Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 

folgende rechtliche Hinweise, mit der Bitte um Beachtung, erteilt: 

 

Das LIFG erlaubt grundsätzlich den Zugang zu allen amtlichen Informationen, sofern 

der Anwendungsbereich eröffnet und die gesetzlichen Ausnahmeregelungen (sog. 

Schutzgründe) nicht einschlägig sind. Die Geltendmachung eines berechtigten Inte-

resses oder eine Begründung des Antrags sind nicht erforderlich. 

 

Amtliche Informationen sind vorhandene, amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnun-

gen. Sie können in Papierform, als E-Mail, Audiomitschnitt oder Video vorliegen.  

 

Der Zugang ist nach § 7 Abs. 7 LIFG unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb ei-

nes Monats nach Antragstellung, zugänglich zu machen. Eine Fristverlängerung auf 

drei Monate ist nur bei einer umfangreichen bzw. komplexen Anfrage möglich oder 

wenn Dritte beteiligt werden müssen. Diese bereits vom Ministerium verlängerte Frist 

ist abgelaufen.  

 

Stehen der Herausgabe Ausschlussgründe entgegen, müssen diese – auf den kon-

kreten Fall bezogen – dargelegt werden. Weiterhin ist zu beachten, dass eine (teil-

weise) Ablehnung nach LIFG ein Verwaltungsakt ist und somit immer einer Begrün-

dung und ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung bedarf. 

 

Im Rahmen eines Drittbeteiligungsverfahrens nach § 8 LIFG müssen die informati-

onspflichtigen Stellen dafür Sorge tragen, dass das Verwaltungsverfahren nicht ver-

schleppt wird. Daher empfiehlt es sich eine Ausschlussfrist gegenüber den möglich-

erweise betroffenen Dritten zu setzen, innerhalb derer Stellung zu nehmen ist. 

 

Ferner mussten wir feststellen, dass das Sozialministerium bereits bei einem gleich-

gelagerten Antrag eine Gebühr von 250,- Euro festgesetzt hat, siehe: Vertrag & Kos-

ten zur Nutzung der Luca App - FragDenStaat . Gebühren und Auslagen müssen in-

dividuell zurechenbare öffentliche Leistungen sein (vgl. § 10 Abs. 1 LIFG) und dürfen 

zu einem vergleichbaren Sachverhalt nicht doppelt erhoben werden. Wir empfehlen 

https://fragdenstaat.de/anfrage/vertrag-kosten-zur-nutzung-der-luca-app-1/#nachricht-620741
https://fragdenstaat.de/anfrage/vertrag-kosten-zur-nutzung-der-luca-app-1/#nachricht-620741
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daher zu prüfen, inwieweit sich die parallel laufenden Drittbeteiligungsverfahren in-

haltlich überschneiden, damit die Gebühren dementsprechend angepasst werden 

können. 

 

Wir haben das Ministerium um Beantwortung Ihres Antrags gebeten. Wir werden Sie 

über das Ergebnis zeitnah informieren und bitten insofern noch um etwas Geduld.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Baden-Württemberg 


